
Ich erkläre hiermit, dass ich die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG  im maßgebenden Kalenderjahr bei anderen Einrichtungen als dem Hochschulsport der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn für Einnahmen als Übungsleiter/in bzw. anderen begünstigten Tätigkeiten

Bestätigung 
zur Berücksichtigung der steuerfreien Einnahmen 
i. S. des § 3 Nr. 26 EStG

Datum

Ich verpflichte mich, jegliche Änderungen bei der Berücksichtigung der steuerfreien Einnahmen nach § 3 Nr. 26 EStG dem Hochschulsport selbsttätig 
mitzuteilen. Mir ist bekannt, dass falsche oder unrichtige Angaben ggfs. zu Steuernachzahlungen und sozialversicherungsrechtlichen 
Beitragsnachforderungen führen können.

Angaben zur Person

Anschrift

NachnameVorname

Nach § 3 Nr. 26 EStG werden Einnahmen aus bestimmten nebenberuflichen Tätigkeiten (z.B. als Übungsleiter/in) bis zu einer Höhe von derzeit 3.000 € im 
Jahr als steuerfreie Aufwandsentschädigung behandelt, wenn die nebenberufliche Tätigkeit im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts oder einer Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke ausgeübt wird. Tätigkeiten bei mehreren Einrichtungen 
werden zusammengerechnet = insgesamt nur 3.000 € pro Kalenderjahr. 

Universität Bonn 
Allgemeiner Hochschulsport 
Nachtigallenweg 86 
53127 Bonn

Jahr

nicht in Anspruch genommen habe bzw. in Anspruch nehmen werde;

Erklärung

in Höhe von
Betrag (€)

in Anspruch genommen habe bzw. in Anspruch nehmen werde.

Unterschrift
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